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Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 

Stadt Kempten: Aufhebung des Bebauungsplanes "Am Kirchberg in Kempten"mit 

Rechtskraft vom 15.02.1878 

 

Zuständige Gebietsreferenten: 

Bau- und Kunstdenkmalpflege: Herr Dr. Alexander Ditsche 

Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Johann Tolksdorf 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei 

künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und 

unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 

 

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: 

Gegen die Aufhebung des BP bestehen seitens der Baudenkmalpflege nach derzeitigem 

Kenntnisstand keine grundsätzlichen Einwände.  

 

Das Verfahrensgebiet liegt vollständig im Ensemble Kempten, es bildet mit dem der Basilika St. 

Lorenz vorgelagerten Platz eine der prominentesten Situationen im Bereich der Stiftsstadt. 

Sowohl im Verfahrensgebiet als auch unmittelbar angrenzend befinden sich mehrere 

Baudenkmäler. Das BLfD bittet daher darum, bei konkreten Bauvorhaben gehört zu werden, die 
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sich auf den Bestand oder die Escheinung/Ansicht der Baudenkmäler auswirken können. 

Entsprechende Bauvorhaben bedürfen überdies einer denkmalrechtlichen Erlaubnis.  

 

Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass die tradierten Baulinien maßgeblich zum heutigen 

Erscheinungsbild des Platzes beigetragen haben, die Ausrichtung der Gebäude aus 

denkmalfachlicher Sicht ein prägendes Merkmal dieses Ensemblebereiches darstellt und diese 

somit auch zukünftig zwingend zu erhalten ist. 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Im oben genannten Aufhebungsgebiet liegen folgende Bodendenkmäler: 

 D-7-8227-2000 „Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der 

Stiftsstadt Kempten..“ 

 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. 

Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamts 

für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt bereits 

berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß beschränken. 

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt eine Umplanung des Vorhabens zu 

prüfen, um Eingriffe in die Denkmalsubstanz zu vermeiden oder zu verringern. Dies könnte z.B. 

durch Verlagerung / Umplanung des Vorhabens an einen anderen Standort geschehen. Bei der 

Auswahl von aus denkmalfachlicher Sicht geeigneten Standorten berät das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege gerne. Kontakt zuständiger Referent 

Fachliche Hinweise entnehmen Sie bitte auch unserer Broschüre „Bodendenkmäler in Bayern. 

  

(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_

bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf) 

 

Eine Orientierungshilfe bietet der öffentlich unter http://www.denkmal.bayern.de zugängliche 

Bayerische Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten für 

Fachanwender als Web Map Service (WMS) zur Verfügung und können so in lokale 

Geoinformationssysteme eingebunden werden. Die URL dieses Geowebdienstes lautet: 

https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi 
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Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um eine Internetseite handelt, sondern um 

eine Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender Software erfordert. 

 

Es ist daher erforderlich, die genannten Bodendenkmäler nachrichtlich in der markierten Aus-

dehnung in den Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung aufzuführen sowie auf die 

besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen (gem. § 9 Abs. 6 BauGB) und im zugehörigen 

Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (PlanzV 90 14.3). 

Die aktuellen Denkmalflächen können durch den WMS-Dienst heruntergeladen werden. 

 

Sollte nach Abwägung aller Belange im Fall der oben genannten Planung keine Möglichkeit 

bestehen, Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen zu vermeiden bzw. 

ist eine konservatorische Überdeckung des Bodendenkmals nicht möglich, ist als 

Ersatzmaßnahme eine archäologische Ausgrabung durchzuführen.  

 

Der unter Pkt. 4.3 in der Aufhebungssatzung aufgenommene Hinweis auf die Meldepflicht 

von Bodenfunden nach Art. 8 BayDSchG berücksichtigt die Belange der 

Bodendenkmalpflege nicht im ausreichenden Maß. Wir bitten Sie stattdessen folgenden Text 

in die textlichen Hinweise auf dem Lageplan und ggf. in den Umweltbericht zu übernehmen: 

 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich der Aufhebungssatzung ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 

beantragen ist.  

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren die fachlichen 

Anforderungen formulieren.  

 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:  

 

Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang der erhaltenen 

Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen und müssen frühzeitig geplant werden. 

Hierbei sind Vor- und Nachbereitung der erforderlichen Arbeiten zu berücksichtigen (u.a. 

Durchführungskonzept, Konservierung und Verbleib der Funde, bei Grabfunden auch 

Anthropologie).  
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Ist eine archäologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll bei der Verwirklichung von 

Bebauungsplänen grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte Planungsfläche 

archäologisch qualifiziert untersucht werden, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber 

zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. Juni 2003, Az.: 26 B 00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3 / 

Denkmalpflege Informationen des BLfD 2004/I (B 127), 68 ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; 

BayVG München, Urteil v. 14. September 2000, Az.: M 29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2). Wir 

bitten darum, die Entscheidungsgremien mit diesem Hinweis zu befassen und stehen für 

die Erläuterung der Befunderwartung und der damit verbundenen Kostenbelastung aus 

derzeitiger fachlicher Sicht gerne zur Verfügung.  

Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der 

Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre „Bodendenkmäler in Bayern. 

Hinweise für die kommunale Bauleitplanung.“ 

(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_

bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf) 

 

Als Alternative zur archäologischen Ausgrabung kann in bestimmten Fällen eine 

Konservatorische Überdeckung der Bodendenkmäler in Betracht gezogen werden. Eine 

Konservatorische Überdeckung ist oberhalb des Befundhorizontes und nur nach 

Abstimmung mit dem BLfD zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer Überdeckung). 

Vgl. zur Anwendung, Ausführung und Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuvorgaben_april_2

020.pdf  sowie 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuvorgaben_april_2

020.pdf, der Punkt 1.12 Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung. Das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde bei 

der Prüfung alternativer Planungen unter denkmalfachlichen Gesichtspunkten. 

 

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des Bayerischen 

Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte 

unserer Homepage:  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche_grundlagen

_überplanung_bodendenkmäler.pdf 

(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern).  
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In Umsetzung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof (Entscheidung vom 

22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, juris / NVwZ 2008, 1234-1236 [bestätigt durch die 

nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2008, Az.: 1 BvR 

2296/08 & 1 BvR 2351/08, n. v.]) wird dringend angeregt, aus städtebaulichen Gründen 

geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB (z. B. nach Nummern 2, 9, 10, 11, 15, 20 

[Bodendenkmal als „Archiv des Bodens“]) vorzunehmen. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der 

Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

 

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege 

betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen 

Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 
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